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79. Sitzung des Finanzausschusses am 25. Mai 2020: Entwurf eines Gesetzes zur 

Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise  

(Corona Steuerhilfegesetz), BT-Drucksache 19/19150  

 

 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

 

der HLBS setzt sich dafür ein, dass Betriebe der Land- und Forstwirtschaft angesichts der 

gegenwärtigen Corona-Krise von steuerrechtlich negativen Folgen verschont bleiben, die mit der 

unverschuldeten Nichteinhaltung von Fristen einhergehen. 

 

Hier weisen wir insbesondere auf laufende Investitionen hin die mit Baumaßnahmen und mit der 

Anschaffung von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens einhergehen. In vielen Fällen können 

gegenwärtig Baumaßnahmen nicht durchgeführt werden oder es kommt bei der Ausführung dieser 

Maßnahmen zu zeitlichen Verzögerungen. Bei der Anschaffung von Wirtschaftsgütern des 

Anlagevermögens kommt es aufgrund von Lieferengpässen zu Lieferverzögerungen. Da 

Investitionen, die im Rahmen von §§ 6b, 6c EStG mit Hilfe der Übertragung von Gewinnrücklagen 

oder im Rahmen von § 7g EStG durch die Bildung eines Investitionsabzugsbetrages vorgenommen 

werden eine Ausführung der Investition innerhalb einer gesetzlich festgelegten Frist verlangen, 

kommt es zu steuerlich nachteiligen Folgen, wenn diese Fristen bedingt durch die Krisensituation 

nicht eingehalten werden können. 

 

Im Rahmen der §§ 6b,6c EStG führt dies zwingend zur Auflösung der Gewinnrücklage mit der 

Erhebung eines Gewinnzuschlages und im Rahmen des § 7g EStG zu einer Rückabwicklung des 

Investitionsabzugsbetrages mit der nachträglichen Verzinsung.  
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Wir verweisen auf die beigefügte Stellungnahme. Da die steuerlichen Folgen alle Betriebe und damit 

auch die Betriebe der Land-und Forstwirtschaft betreffen, bitten wir unsere Stellungnahme in den 

anstehenden Beratungen im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages zu berücksichtigen.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Hans-Josef Hartmann 

(Geschäftsführer) 


